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Gestützt auf Art. 42a - c und Art. 47 Bst. f des Organisationsreglements vom 25. Juni 2001 sowie 
den Vertrag zwischen der Einwohnergemeinde Studen und der Einwohnergemeinde Aegerten 
betreffend Kindergarten und Volksschule (Primarstufe), beschliesst die Einwohnergemeinde Ae-
gerten: 
 
 
Art.1 
1 Die Gemeinde Aegerten (Anschlussgemeinde) überträgt der Sitzgemeinde Studen die Durch-
führung der Aufgaben im Bereich Kindergarten und Volksschule. 
 
2 Die übertragenen Aufgaben umfassen den Kindergarten und die Primarstufe der Volksschule 
(1. – 6. Klasse) mit den entsprechenden Angeboten, insbesondere 

a   die Tagesschule 
b   weitere besondere schulbezogene Angebote wie den schulärztlichen und den schulzahn- 
     ärztlichen Dienst. 

 
3 Die Aufgaben im Bereich der besonderen Massnahmen nach Art. 17 des Volksschulgesetzes 
sind mit eingeschlossen soweit sie nicht vertraglich an die Einwohnergemeinde Brügg übertragen 
worden sind. 
 
 
Art. 2 

Der Gemeinderat wird – unabhängig von der Höhe der Kostenfolge - ermächtigt, die notwendi-
gen vertraglichen Vereinbarungen abzuschliessen.  
 
 

Art. 3 

Der Gemeinderat bestimmt die weiteren der Gemeinde Aegerten gemäss Art. 9 Abs. 3 des Ver-
trags zustehenden Mitglieder der Schulkommission Studen. 

 

 
Art. 4 

Dieses Reglement tritt per 1. August 2011 in Kraft. 
 

 
 
Genehmigungsvermerk 
Vom Gemeinderat an der Sitzung vom 22. März 2010 genehmigt. 
 
 
Gemeinde Aegerten  
Gemeinderat 

Stefan Krattiger Uli Hess 
Gemeindepräsident Gemeindeverwalter 
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Publikationszeugnis 
Gestützt auf Art. 45 der kant. Gemeindeverordnung (GV) wurde das Inkraftsetzen des Regle-
ments zur Übertragung der Aufgaben im Kindergarten und in der Volksschule am 25. März 2010 
im Nidauer Anzeiger bekannt gegeben.  
 
Gemäss Art. 38 lit. d des Organisationsreglements der Einwohnergemeinde Aegerten unterliegt 
dieser Beschluss dem fakultativen Referendum. Die Referendumsfrist dauerte 30 Tage; d.h. vom 
25. März 2010 bis 26. April 2010 und ist unbenützt abgelaufen. 
 
 
 
 
 
Gemeinde Aegerten  
Gemeindeschreiberei 

Uli Hess 
Gemeindeverwalter 
 
 
Aegerten, 27. April 2010  
 


